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Zitat von Kalle29

Ich antworte mal für mich selbst, was ich gefunden habe:

Laut APO-BK (analog auch für die APO des Gyms) besteht eine Nachprüfung aus
mündlicher und schriftlicher Prüfung (soweit kaum überraschend). Über die Inhalte wird
dort und in den VV nichts geschrieben, so dass ich davon ausgehe, dass die Inhalte
beider Prüfungen auch über gleiche Themenbereiche handeln können. Zusätzlich ist es
dann aus meiner Sicht möglich, den Stoff des gesamten Schuljahres abzufragen.

So ist es nach meiner Kenntnis auch. Man kann die Themenkreise eingrenzen (für den Prüfling),
muss man aber nicht. Umfang müsste ähnlich einer Klausur sein.

Aber ich hab grad Probleme: von 12 auf 13 im FHR-Bereich? Welche Anlage ist es denn nun? C
oder D?

1
https://www.lehrerforen.de/thread/56919-pr%C3%BCfung-zur-versetzung-m%C3%BCndlich-schriftlich-umfang-und-
anspruch/?postID=647785#post647785

https://www.lehrerforen.de/thread/56919-pr%C3%BCfung-zur-versetzung-m%C3%BCndlich-schriftlich-umfang-und-anspruch/?postID=647738#post647738
https://www.lehrerforen.de/thread/56919-pr%C3%BCfung-zur-versetzung-m%C3%BCndlich-schriftlich-umfang-und-anspruch/?postID=647785#post647785
https://www.lehrerforen.de/thread/56919-pr%C3%BCfung-zur-versetzung-m%C3%BCndlich-schriftlich-umfang-und-anspruch/?postID=647785#post647785

